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Herrn Oberbürgermeister Peter Jung 
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Anschrift 
 
 
 
Telefon (0202) 
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16.11.2009 
 

VO/0851/09 
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Zur Sitzung am Gremium 

16.11.2009 Rat der Stadt Wuppertal 
 
 
 

Besetzung der Geschäftsbereichsleitung 2.2 - VO/0805/09 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

die FDP-Fraktion beantragt, der Rat der Stadt möge folgende Änderung in der Drs. VO/0805/09 

„Besetzung der Geschäftsbereichsleitung 2.2“ beschließen: 

 

„Füge nach `kommunalen Wahlbeamten´ ein: der die Befähigung gemäß § 71  

Abs. 3 Satz 2 Gemeindeordnung NRW besitzt.“ 

 

Begründung: 

Einer Erklärung von Stadtdirektor Dr. Slawig gegenüber Radio Wuppertal am 13.11.09 zufolge, soll im 

Gegenzug zur Neubesetzung der Beigeordnetenstelle Drevermann im nächsten Jahr die Bei-

geordnetenstelle Uebrick nicht wiederbesetzt werden. Da Herr Uebrick derzeit als einziger Beigeordneter 

die Forderung der Gemeindeordnung, wonach "/in kreisfreien Städten (...) mindestens einer der 

Beigeordneten die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen (muss)/" 

erfüllt, kann eine solche Verknüpfung der Wiederbesetzung der einen Beigeordnetenstelle an das 

Wegfallen der anderen Beigeordnetenstelle nur dann erfolgen, wenn die Stadt Wuppertal nicht sehen-den 

Auges in einen rechtswidrigen Zustand steuert. Daher muss bei der Ausschreibung für die Wiederbesetzung 

der Beigeordnetenstelle Drevermann die Befähigung nach § 71 Abs. 3 Satz 2 GO NRW als Qualifikation 

eingefordert werden. 

 



Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jörn Suika          

-Fraktionsvorsitzender-   
 
 
 
 


	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage

